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Thüringer Gesetz zu dem Zweiten Glücksspieländerungsstaatsvertrag 
Vom 18. Dezember 2017 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

§1  

Dem am 16. März 2017 in Berlin vom Freistaat Thüringen 
unterzeichneten Zweiten Glücksspieländerungsstaatsver-
trag zwischen dem Land Baden-Württemberg, dem Frei-
staat Bayern, dem Land Berlin, dem Land Brandenburg, 
der Freien Hansestadt Bremen, der Freien und Hansestadt 
Hamburg, dem Land Hessen, dem Land Mecklenburg-Vor-
pommern, dem Land Niedersachsen, dem Land Nordrhein-
Westfalen, dem Land Rheinland-Pfalz, dem Saarland, dem 
Freistaat Sachsen, dem Land Sachsen-Anhalt, dem Land  

Schleswig-Holstein und dem Freistaat Thüringen wird zu-
gestimmt. Der Glücksspieländerungsstaatsvertrag wird 
nachstehend veröffentlicht. 

§2 

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. 

(2) Der Tag, an dem der Zweite Glücksspieländerungs-
staatsvertrag nach seinem Artikel 2 Abs. 1 in Kraft tritt, wird 
vom Präsidenten des Landtags im Gesetz- und Verord-
nungsblatt für den Freistaat Thüringen bekanntgemacht. 

Erfurt, den 18. Dezember 2017 
Der Präsident des Landtags 

Carius 
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Zweiter Staatsvertrag zur Änderung des Glücksspielstaatsvertrages' 
(Zweiter Glücksspieländerungsstaatsvertrag) 

Das Land Baden-Württemberg, 
der Freistaat Bayern, 
das Land Berlin, 
das Land Brandenburg, 
die Freie Hansestadt Bremen, 
die Freie und Hansestadt Hamburg, 
das Land Hessen, 
das Land Mecklenburg-Vorpommern, 
das Land Niedersachsen, 
das Land Nordrhein-Westfalen, 
das Land Rheinland-Pfalz, 
das Saarland, 
der Freistaat Sachsen, 
das Land Sachsen-Anhalt, 
das Land Schleswig-Holstein und 
der Freistaat Thüringen 
(im Folgenden: "die Länder" genannt) 

schließen nachstehenden Staatsvertrag: 

Artikel 1 
Änderung des Glücksspielstaatsvertrages 

Der Glücksspielstaatsvertrag in der Fassung des Ersten 
Glücksspieländerungsstaatsvertrages vom 15. Dezember 
2011 wird wie folgt geändert: 

1. In § 4d Abs. 1 Satz 2 wird das Wort "Hessen" durch 
das Wort "Nordrhein-Westfalen" ersetzt. 

2. In § 5 Abs. 4 Satz 1 wird das Wort "Richtlinien" durch 
das Wort "Auslegungsrichtlinien" ersetzt. 

3. § 9a wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 1 Nr. 3 wird das Wort "Hessen" 
durch das Wort "Nordrhein-Westfalen" ersetzt. 

b) In Absatz 2 Satz 2 wird das Wort "Niedersachsen" 
durch das Wort "Nordrhein-Westfalen" ersetzt. 

c) Absatz 5 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

"Hierbei dient das Glücksspielkollegium den Län-
dern zur Umsetzung einer gemeinschaftlich auszu-
übenden Aufsicht der jeweiligen obersten Glücks-
spielaufsichtsbehörden." 

d) In Absatz 7 Satz 1 wird das Wort "Hessen" durch 
das Wort "Sachsen-Anhalt" ersetzt. 

4. § 10a wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werdeh die Wörter "für einen Zeit-
raum von sieben Jahren ab Inkrafttreten des Ers-
ten Glücksspieländerungsstaatsvertrages nicht an-
gewandt" durch die Wörter "bis 30. Juni 2021 nicht 
angewandt; im Falle einer Fortgeltung des Staats- 

vertrages nach § 35 Abs. 2 verlängert sich die Frist 
bis 30. Juni 2024" ersetzt. 

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

"Die Begrenzung der Zahl der Konzessionen wird 
für die Experimentierphase aufgehoben. Die Aus-
wahl nach § 4b Abs. 5 entfällt." 

5. In § 23 Abs. 1 Satz 1 wird das Wort "Hessen" durch 
, das Wort "Sachsen-Anhalt" ersetzt. 

6. § 29 Abs. 1 Satz 3 wird aufgehoben. 

Artikel 2 
Inkrafttreten, Übergangsregelung, 

Sonderkündigungsrecht 

(1) Dieser Staatsvertrag tritt am 1. Januar 2018 in Kraft. 
Sind bis zum 31. Dezember 2017 nicht alle Ratifikations-
urkunden bei der Staatskanzlei der oder des Vorsitzen-
den der Ministerpräsidentenkonferenz hinterlegt, wird der 
Staatsvertrag gegenstandslos. 

(2) Die Staatskanzlei der oder des Vorsitzenden der Mi-
nisterpräsidentenkonferenz teilt den Ländern die Hinterle-
gung der Ratifikationsurkunden mit. 

(3) Die Veranstaltung von Sportwetten durch Bewerber des 
mit Ausschreibung vom 8. August 2012 eingeleiteten Kon-
zessionsverfahrens, die die im Informationsmemorandum 
vom 24. Oktober 2012 aufgeführten Mindestvoraussetzun-
gen erfüllt haben, ist mit Inkrafttreten dieses Staatsvertra-
ges vorläufig erlaubt. Die vorläufige Erlaubnis steht unter 
der aufschiebenden Bedingung, dass der Bewerber ent-
sprechend § 4c Abs. 3 Satz 1 des Glücksspielstaatsvertra-
ges Sicherheit leistet; die Sicherheitsleistung beläuft sich 
auf 2,5 Millionen Euro. Die vorläufige Erlaubnis soll von 
der im Konzessionsverfahren zuständigen Behörde ent-
sprechend § 4c Abs. 2 des Glücksspielstaatsvertrages mit 
Inhalts- und Nebenbestimmungen versehen werden. § 9 
Abs. 4 Satz 4 des Glücksspielstaatsvertrages findet ent-
sprechende Anwendung. Die vorläufige Erlaubnis kann 
jederzeit widerrufen werden. Das gilt insbesondere, wenn 
eine Bewerbung nicht erfolgt, zurückgenommen oder end-
gültig abgelehnt wird, oder bei Erteilung der Konzession. 
Sie erlischt spätestens ein Jahr nach Inkrafttreten dieses 
Staatsvertrages. Im Übrigen steht die vorläufige Erlaubnis 
in ihren Rechtswirkungen der Konzession gleich. Hinsicht-
lich der Konzessionspflichten und den darauf bezogenen 
aufsichtlichen Maßnahmen findet § 4e des Glücksspiel-
staatsvertrages entsprechende Anwendung. 

(4) Der Glücksspielstaatsvertrag kann vom Land Hessen 
zum 31. Dezember 2019 außerordentlich gekündigt wer-
den, wenn die Verhandlungen über die Themen Internet-
glücksspiel urid Errichtung einer Anstalt des öffentlichen 
Rechts nicht mit einer Zustimmung der Regierungschefin- 

1 Notifiziert gemäß der Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und des Rates vorn 9. September 2015 über ein 
Informationsverfahren auf den"' Gebiet der technischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft 
(ABI. L241 vom 17.9.2015, S. 1). 
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nen und Regierungschefs der Länder zur Änderung des 
Glücksspielstaatsvertrages bis zum 30. Juni 2019 abge-
schlossen sind. Die Kündigung ist schriftlich gegenüber 
der oder dem Vbrsitzenden der Ministerpräsidentenkon-
ferenz zu erklären. 

Für das Land Baden-Württemberg: 
Stuttgart, den 31. 3. 2017 
Wilfried Kretschmann 

Für den Freistaat Bayern: 
Berlin, den 31. 3. 2017 
Horst Seehofer 

Für das Land Berlin: 
Berlin, den 16. 3. 2017 
Michael Müller 

Für das Länd Brandenburg: 
Berlin, den 16. 3. 2017 
Dietmar Woidke 

Für die Freie Hansestadt Bremen: 
Berlin, den 16. 03. 2017 
Carsten Sieling 

Für die Freie und Hansestadt Hamburg: 
Berlin, den 16. 3. 2017 
Olaf  Scholz  

Für das Land Hessen: 
Berlin, den 16. 3. 2017 
Volker Bouffier 

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern: 
Berlin, den 16. 3. 2017 
Erwin Sellering 

Für das Land Niedersachsen: 
Berlin, den 16. 3. 2017 
Stephan Weil 

Für das Land Nordrhein-Westfalen: 
Berlin, den 16. 3. 2017 
Hannelore Kraft 

Für das Land Rheinland-Pfalz: 
Berlin, den 16. 3. 2017 
Malu  Dreyer  

Für das Saarland: 
Berlin, den 31. 3. 2017 
Annegret Kramp-Karrenbauer 

Für den Freistaat Sachsen: 
Berlin, den 16. 3. 2017  
Stanislaw  Tillich 

Für das Land Sachsen-Anhalt: 
Berlin, den 16. 3. 2017 
Reiner Haseloff 

Für das Land Schleswig-Holstein: 
Kiel, den 3. IV. 2017 
Torsten Albig 

Für den Freistaat Thüringen: 
Berlin, den 16. 3. 2017 
Bodo Ramelow 

Thüringer Krebsregistergesetz (ThürKRG) 
Vom 18. Dezember 2017 

In  

Erster Abschnitt 

Zweiter Abschnitt 
Epidemiologische Krebsregistrierung 

Klinische Krebsregistrierung § 16 Gemeinsames epidemiologisches Krebsregister 
§ 17 Meldepflicht 

Zweck und Organisation der klinischen Krebsre- § 18 Informationspflichten und Widerspruch 
gistrierung § 19 Melderegisterabgleich und Abgleich der Leichen- 

§ 2 Beleihung schauscheine 
§ 3 Geltungsbereich der Datenerfassung, Begriffs-

bestimmungen Dritter Abschnitt 
§ 4 Meldepflicht Straf- und Bußgeldbestimmungen, 
§ 5 Inhalt und Form der Meldungen Grundrechtseinschränkung, 
§ 6 Informationspflichten, Widerspruchsrecht Verordnungsermächtigungen 
§ 7 Auskunftsanspruch 
§ 8 Meldevergütung § 20 Ordnungswidrigkeiten 
§ 9 Verarbeitung bestehender Daten § 21 Strafbestimmungen 
§ 10  Technischer Datenschutz und Informationssi- § 22 Grundrechtseinschränkung 

cherheit § 23  Verordnungsermächtigungen 
§ 11 Datenqualität 
§ 12 Verarbeitung von Klardaten Vierter Abschnitt 
§ 13 Pseudonymisierte und anonymisierte Daten Übergangs- und Schlussbestimmungen 
§ 14 Datenbereitstellung für Forschungszwecke 
§ 15 Beirat, Studien zur Qualitätssicherung § 24 Übergangsbestimmung 

§ 25 Gleichstellungsbestimmung 
§ 26 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
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Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Erster Abschnitt 
Klinische Krebsregistrierung 

§1 
Zweck und Organisation der 
klinischen Krebsregistrierung 

(1) Zur Erfüllung der Aufgaben der landesweiten klini-
schen Krebsregistrierung in Thüringen nach § 65c Abs. 1 
SGB V wird ein zentrales klinisches Krebsregister (Klini-
sches Krebsregister Thüringen) mit einer Zentralstelle, die 
zugleich die Aufgaben der Auswertungsstelle wahrnimmt, 
und regionalen Registerstellen eingerichtet, die jeweils un-
abhängig von Leistungserbringern insbesondere in fach-
licher, personeller, datenschutzrechtlicher und finanziel-
ler Hinsicht sein müssen. Die Durchführung der Aufgaben 
nach Satz 1 wird den Trägern der Krankenhäuser, an de-
nen die im Thüringer Krankenhausplan ausgewiesenen 
Tumorzentren bestehen, übertragen, die hierfür eine ge-
meinsame Gesellschaft mit beschränkter Haftung errichten. 

(2) Die Zentralstelle nimmt 
1. den Datenaustausch mit klinischen Krebsregistern an-

derer Länder, 
2. die Beteiligung an der einrichtungs- und sektorenüber-

greifenden Qualitätssicherung, 
3. die Übermittlung der epidemiologischen Daten an das 

Gemeinsame Krebsregister, 
4. die Bereitstellung von Daten für die Versorgungsfor-

schung, 
5. den Abgleich mit den durch das Gemeinsame Krebs-

register übermittelten Totenschein- und Melderegis-
terdaten, 

6. die Abrechnung der Krebsregisterpauschale und der 
Meldevergütung mit den Kostenträgern sowie 

7. die Auszahlung der Meldevergütung an die meldende 
Person oder die meldende Einrichtung 

vor. Die regionalen Registerstellen des Klinischen Krebs-
registers  Thuringen  übernehmen die Aufgaben 
1. der Erfassung eingehender Tumormeldungen, 
2. der Auswertung und Rückmeldung der Auswertungs-

ergebnisse an die Leistungserbringer, 
3. der Förderung der interdisziplinären Zusammenar-

beit und 
4. der Zusammenarbeit mit Zentren in der Onkologie. 
Die Auswertungsstelle wertet nach § 65c Abs. 1 Satz 4 
5GE3 V die Daten jährlich landesbezogen aus, erstellt den 
Bericht nach § 13 Abs. 1 und stellt Daten für die Quali-
tätssicherung und die Versorgungsforschung zur Verfü-
gung. Das Klinische Krebsregister Thüringen verarbeitet 
ausschließlich Daten von Patienten, bei denen in Thürin-
gen eine Krebserkrankung festgestellt wurde oder die in  
Thuringen  wegen einer solchen Krebserkrankung behan-
delt werden oder wurden oder an denen in Thüringen eine 
Nachsorgeuntersuchung oder Nachbetreuung wegen einer 
Krebserkrankung durchgeführt wurde (Behandlungsortre-
gister) oder Daten von Patienten mit einer solchen Krebs-
erkrankung, die mit Hauptwohnsitz in Thüringen gemeldet 
sind oder waren (Wohnortregister). 

(3) Die Betriebskosten des Klinischen Krebsregisters  Thu-
ringen  werden durch die Krebsregisterpauschalen nach 
§ 65c Abs. 4 Satz 2 bis 4 SGB V, durch Zuschüsse des 
Landes zu den trotz Beachtung der Grundsätze der Wirt-
schaftlichkeit und Sparsamkeit durch die Krebsregisterpau-
schalen nicht gedeckten Betriebskosten, sowie durch Ge-
bühren, Mittel Dritter und Spenden finanziert. 

§2 
Beleihung 

(1) Das für das Gesundheitswesen zuständige Ministe-
rium kann einer juristischen Person des Privatrechts die 
Durchführung der in § 1 genannten Aufgaben übertragen 
und diese mit den zur Durchführung hoheitlicher Aufgaben 
erforderlichen Befugnissen beleihen. Die Übertragung ho-
heitlicherAufgaben erfolgt durch öffentlich-rechtlichen Ver-
trag (Beleihungsvertrag), in welchem die beliehene Per-
son den Vollzug der BestimMungen dieses Gesetzes ab 
der Übernahme der Durchführung hoheitlicher Aufgaben 
verbindlich zusichert. Die beliehene Person untersteht der 
Fach- und Rechtsaufsicht des für das Gesundheitswesen 
zuständigen Ministeriums. 

(2) Im Beleihungsvertrag sind alle wesentlichen Rechte 
und Pflichten der Vertragspartner zu regeln. Insbesonde-
re muss der Beleihungsvertrag sicherstellen, dass 
I. in dem Klinischen Krebsregister Thüringen jederzeit 

die zur ordnungsgemäßen Durchführung der übertra-
genen Aufgaben erforderlichen personellen, sachli-
chen, baulichen und organisatorischen Voraussetzun-
gen erfüllt sind, 

2. das eingesetzte Personal über die dafür notwendige 
Fachkunde und persönliche Eignung verfügt und ar-
beitsvertraglich an dieses Gesetz und an die Weisun-
geh der Aufsichtsbehörde gebunden sowie im Rah-
men der Aufgabenerfüllung nach diesem Gesetz auf 
das Datengeheimnis verpflichtet wird. 

§3 
Geltungsbereich der Datenerfassung, 

Begriffsbestimmungen 

(1) Daten nach den Absätzen 2 bis 6 werden von Patien-
ten, die wegen einer Krebserkrankung nach § 65c SGB V 
1. in Thüringen behandelt werden (Behandlungsortbe-

zug) oder 
2. ihren Hauptwohnsitz in Thüringen haben oder hatten 

(Wohnortbezug) und 
3. die nach § 65c Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 SGB V nicht an das 

Kinderkrebsregister zu melden sind, 
auf Grundlage des bundesweit einheitlichen Datensat-
zes der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Turnorzentren 
e. V. und der Gesellschaft der epidemiologischen Krebs-
register in Deutschland e. V. sowie ihn ergänzender Mo-
dule (ADT/GEKID-Basisdatensatz) nach Maßgabe dieses 
Gesetzes erfasst. 

(2) Identitätsdaten im Sinne dieses Gesetzes sind folgende, 
die Identifizierung des Patienten ermöglichende Angaben: 
I. Familienname, Vorname, frühere Namen, 
2. Geburtsdatum, 
3. Geschlecht, 
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4. Anschrift zum Zeitpunkt der Meldung, frühere Anschrif-
ten und aktuelle Anschrift (Postleitzahl, Wohnort, Ge-
meindekennziffer, Straße, Hausnummer), 

5. Datum der Tumordiagnose, 
6. Sterbedatum, 
7. Beihilfenummer und Name der zuständigen Beihilfe-

festsetzungsstelle für beihilfeberechtigte oder berück-
sichtigungsfähige Personen nach beamtenrechtlichen 
Vorschriften, 

8. lnstitutskennzeichen der Krankenkasse und gegebe-
nenfalls des beauftragten Dienstleisters, 

9. Krankenversicherung und Versicherungsnummer oder 
Versichertenvertragsnummer privat Versicherter und 

10. Referenznummern. 

(3) Klinische Daten im Sinne dieses Gesetzes sind Daten in 
Bezug auf die Diagnose, die Behandlung, den Verlauf und 
den Abschluss von bösartigen Neubildungen einschließlich 
ihrer Frühstadien sowie von gutartigen Tumoren des zen-
tralen Nervensystems nach Kapitel  II  der Internationalen 
statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwand-
ter Gesundheitsprobleme (ICD). Klinische Daten sind wei-
terhin Geburtsdatum, Sterbedatum, Geschlecht und Post-
leitzahl mit Ortsname oder Gemeindeziffer. 

(4) Meldungsbezogene Daten im Sinne dieses Gesetzes 
sind folgende Angaben: 
1. Herkunft der Meldung (Nachname, Vorname der mel-

denden Person, Name und Adresse der meldenden 
Einrichtung mit Postleitzahl, Name des Ortes, Straße, 
Hausnummer, Telefonnummer), 

2. Datum und Zeitpunkt der Meldung und des Meldean-
lasses, 

3. außer im Fall des § 4 Abs. 3 die Information des Pati-
enten nach § 6, 

4. im Fall des § 4 Abs. 3 die Angabe der meldepflichtigen 
Person oder Einrichtung, die das diagnostische Tätig-
werden veranlasst hat, 

5. Institutskennzeichen des Krankenhauses, 
6. lebenslange Arztnummer (LANR) und Betriebsstätten- 

nummer des Vertragsarztes (BSNR), 
7. sonstige auf die meldende Stelle bezogene Referenz-

nummern. 

(5) Referenznummern im Sinne dieses Gesetzes sind je 
nach Kontext und Einrichtung Nummern- oder Zeichenfol-
gen, die im Hinblick auf Patienten, deren Erkrankung oder 
die meldende Stelle verwendet werden und zur eindeuti-
gen Identifizierung und Verknüpfung von Datensätzen in-
nerhalb des Datenbank- und Dateisystems der Melden-
den, dem Krebsregister und der Auswertungsstelle genutzt 
werden können. 

(6) Meldeanlässe im Sinne dieses Gesetzes sind die Sach-
verhalte in Bezug auf die Diagnose, die Behandlung und 
den Verlauf der nach Absatz 3 zu erfassenden Krankhei-
ten der in Absatz 1 genannten Personen, die eine Melde-
verpflichtung auslösen. Diese sind: 
1. die Stellung der Diagnose nach hinreichender klini-

scher Sicherung, 
2. die histologische, zytologische oder labortechnische 

Sicherung der Diagnose, 

3. der Beginn sowie der Abschluss einer therapeutischen 
Maßnahme, 

4. die Feststellung einer Änderung des Erkrankungs-
status, 

5. das Ergebnis der Nachsorge beziehungsweise Nach-
betreuung, 

6. der Tod. 
Abweichend von Satz 1 stellt Satz 2 Nr. 4 und 5 keinen 
Meldeanlass dar, wenn es sich bei einer Krebserkrankung 
um eine nicht-melanotische Hautkrebsart oder deren Früh-
stadien (IC D-10 C 44 oder D 04) handelt. 

(7) Pseudonymisierte Daten im Sinne dieses Gesetzes sind 
Identitätsdaten, die durch eine einer bestimmten Person 
zugeordnete Zeichenfolge ersetzt sind, damit die Identi-
tät dieser Person ohne Nutzung der verwendeten Zuord-
nungsfunktion nicht mehr oder nur mit unverhältnismäßig 
hohem Aufwand bestimmt werden kann. 

(8) Leistungserbringer im Sinne dieses Gesetzes sind Ärz-
te, Zahnärzte, Krankenhäuser sowie andere ärztlich ge-
leitete Einrichtungen, die an der Krankenversorgung  tell-
nehmen. 

(9) Auf dieses Gesetz finden im Übrigen die Begriffsbestim-
mungen des Thüringer Datenschutzgesetzes Anwendung. 

§4 
Meldepflicht 

(1) In Thüringen tätige Ärzte, Zahnärzte, Krankenhäuser 
sowie andere ärztlich geleitete Einrichtungen, die an der 
Krankenversorgung teilnehmen, sind verpflichtet und zu-
gleich berechtigt, die bei ihnen nach § 3 Abs. 2 bis 6 er-
hobenen oder vorliegenden Daten zum frühestmöglichen 
Zeitpunkt, spätestens jedoch vier Wochen nach hinrei-
chend gesichertem Meldeanlass, an die für sie zuständi-
ge regionale Registerstelle des Klinischen Krebsregisters 
Thüringen zu übermitteln. Soweit der ADT/GEKID-Basis-
datensatz psychotherapeutische Behandlungsmaßnahmen 
vorsieht, besteht die Meldepflicht auch für in Thüringen tä-
tige Psychologische Psychotherapeuten. 

(2) Für die Meldung und Übermittlung dürfen sich die nach 
Absatz 1 und 3 Meldeverpflichteten in begründeten Fällen, 
insbesondere zur Sicherstellung der Vollzähligkeit, Voll-
ständigkeit und angemessener Datenqualität sowie der 
Einhaltung der Meldefrist nach Absatz 1 Satz 1, durch das 
Dokumentationspersonal der zuständigen regionalen Re-
gisterstelle unterstützen lassen. In dem hierfür erforderli-
chen Umfang dürfen die Meldeverpflichteten personenbe-
zogene Patientendaten an das Dokumentationspersonal 
weitergeben; das Dokumentationspersonal hat über das, 
was ihnen dabei bekannt wird, auch über den Tod des Pa-
tienten hinaus zu schweigen. 

(3) Pathologen und andere Ärzte ohne direkten Patien-
tenkontakt unterliegen ebenfalls der Meldepflicht nach Ab-
satz I. Da sie mangels unmittelbaren Patientenkontakts die 
Information nach § 6 nicht durchführen können, haben sie 
den Arzt, auf dessen Veranlassung sie tätig wurden, über 
die erfolgte Meldung zu informieren; dessen Verpflichtung 
aus dem Absatz 1 bleibt bestehen. 
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§5 
Inhalt und Form der Meldungen 

(1) Der zu melderide Datensatz bestimmt sich unbescha-
det des § 3 Abs. 6 Satz 3 nach § 65c Abs. 1 Satz 3 SGB V 
nach dem ADT/GEKID-Basisdatensatz in der im Bundes-
anzeiger veröffentlichten Fassung. Das Klinische Krebs-
register Thüringen veröffentlicht die Fundstelle des jeweils 
geltenden Basisdatensatzes und ihn ergänzender Modu-
le in geeigneter Form. Zusätzlich muss jede Meldung die 
Angabe enthalten, ob die Informationspflichten nach § 6 
erfüllt wurden oder falls dies nicht erfolgt ist, den Grund 
hierfür. Weiterhin muss jede Meldung den für die Abrech-
nung erforderlichen Datensatz enthalten. 

(2) Die Meldungen nach § 4 Abs. 1 und 3 sollen auf elekt-
ronischem Weg erfolgen; dabei ist unter Berücksichtigung 
des Standes der Technik durch geeignete Maßnahmen si-
cherzustellen, dass dem Schutzbedarf der verarbeiteten 
personenbezogenen Daten hinreichend Rechnung getra-
gen wird. Erfolgen die Meldungen ausnahmsweise nicht 
auf elektronischem Weg, ist das Klinische Krebsregister 
Thüringen verpflichtet, die ihm übermittelten Daten elekt-
ronisch zu erfassen. 

§6 
Informationspflichten, Widerspruchsrecht 

(1) Der Patient oder sein gesetzlicher Vertreter ist durch 
die meldeverpflichtete Person oder Einrichtung nach § 4 
Abs. 1 oder 3 vor der ersten Übermittlung ihrer Daten über 
die beabsichtigte Meldung und den Zweck der Meldung so-
wie sein Recht aufAuskunft zu informieren. Die erfolgte In-
formation ist in der Patientenakte zu dokumentieren. Die 
meldeverpflichtete Person oder Einrichtung ist auch nach 
einer bereits erfolgten Meldung nach Absatz 3 verpflichtet, 
den Patienten oder seinen gesetzlichen Vertreter zu infor-
mieren. Der Patient oder sein gesetzlicher Vertreter ist da-
rauf hinzuweisen, dass ihm ein Widerspruchsrecht gegen 
die dauerhafte Speicherung seiner ldentitätsdaten im Kli-
nischen Krebsregister Thüringen zusteht. 

(2) Der Widerspruch nach Absatz 1 Satz 3 muss gegen-
über dem Klinischen Krebsregister Thüringen oder gegen-
über einer meldeverpflichteten Person oder Einrichtung 
zur Weiterleitung an das Klinische Krebsregister  Thurin-
gen  schriftlich eingelegt werden. Der Widerspruch betrifft 
bereits erfasste sowie künftig eingehende Identitätsdaten. 
Erfolgt der Widerspruch gegenüber einer meldeverpflichte-
ten Person oder Einrichtung, so hat diese den Widerspruch 
im Rahmen der Meldung oder unverzüglich nach Kenntnis 
des Widerspruchs dem Klinischen Krebsregister Thüringen 
mitzuteilen. Die Mitteilung über den Widerspruch ist im Kli-
nischen Krebsregister Thüringen dauerhaft zu speichern. 
Der Widerruf des Widerspruchs muss ausdrücklich gegen-
über dem Klinischen Krebsregister Thüringen erfolgen. 

(3) Legt der Patient Widerspruch nach Absatz 1 Satz 3 ein, 
sind seine Identitätsdaten im Klinischen Krebsregister Thü-
ringen unverzüglich zu pseudonyMisieren, sobald sie für 
Zwecke der Verarbeitung, der Abrechnung, der Übermitt-
lung der epidemiologischen Daten nach § 17 Abs. 2 oder 
aufgrund anderer gesetzlicher Vorschriften nicht mehr be- 

nötigt werden. Wurden die ldentitätsdaten des Patienten 
vor Einlegung des Widerspruchs bereits an ein anderes 
klinisches Krebsregister übermittelt, so ist dieses über den 
erfolgten Widerspruch zu informieren. Sind die Identitäts-
daten zu Forschungszwecken an einen Dritten übermittelt 
worden, ist dieser über den Widerspruch zu informieren; 
der Dritte hat unverzüglich nach Erhalt der Information die 
Identitätsdaten zu löschen. 

(4) Abweichend von Absatz 1 dürfen Meldeverpflichtete 
von einer Information des Patienten absehen, wenn die-
ser wegen der Gefahr einer anderenfalls eintretenden er-
heblichen Gesundheitsverschlechterung über das Vorlie-
gen einer Krebserkrankung nicht unterrichtet werden sollte. 
Das Absehen von der Information ist in der Patientenak-
te zu dokumentieren. Wird der Patient nach der Übermitt-
lung seiner Daten über die Krebserkrankung aufgeklärt, ist 
die Information nach Absatz 1 unverzüglich nachzuholen. 

(5) Diagnostizierende Einrichtungen haben die Person oder 
Einrichtung, die das diagnostische Tätigwerden veranlasst 
hat, über eine vorgenommene Meldung an die zuständi-
ge regionale Registerstelle zu informieren und sie auf ihre 
Meldepflicht nach § 4 Abs. 1 hinzuweisen. Die in den di-
agnostizierenden Einrichtungen ärztlich oder zahnärztlich 
tätigen Personen sowie deren berufsMäßig tätigen Ge-
hilfen sind insoweit von ihrer Schweigepflicht entbunden. 

§7 
Auskunftsanspruch 

(1) Das Klinische Krebsregister Thüringen ist verpflich-
tet, dem Patienten oder seinem gesetzlichen Vertreter 
auf schriftlichen Antrag unentgeltlich Auskunft zu erteilen, 
ob und welche ldentitätsdaten und klinische Daten im Re-
gister gespeichert sind, woher die gespeicherten Daten 
stammen, an wen sie übermittelt wurden und zu welchem 
Zweck die Daten jeweils gespeichert werden. Die Auskunft 
soll an einen vom Patienten benannten Arzt oder Zahnarzt 
erteilt werden; falls kein Arzt oder Zahnarzt benannt wor-
den ist, an den Patienten selbst. Jeder behandelnde Arzt 
ist verpflichtet, dem Patienten auf Antrag über die von ihm 
gemeldeten Daten unentgeltlich Auskunft zu erteilen. Die 
Anfrage, die Gestattung, die Art und der Umfang der Da-
tenübermittlung sind zu protokollieren. Das Protokoll ist 
zehn Jahre aufzubewahren. 

(2) Die Auskunft nach Absatz 1 Satz 1 und Absatz 1 Satz 3 
hat schriftlich binnen eines Monats nach Eingang des An-
trages zu erfolgen. Diese Frist kann höchstens um zwei 
weitere Monate verlängert werden, wenn dies unter Berück-
sichtigung der Komplexität des Antrages und der Anzahl 
von Anträgen erforderlich ist. Das Klinische Krebsregister  
Thuringen  ist verpflichtet, vor Bearbeitung des Antrages 
die Identität des Antragstellers zu prüfen. 

(3) Bei offenkundig unverhältnismäßigen Anträgen, insbe-
sondere im Fall ihrer Häufung, kann das Klinische Krebs-
register Thüringen beziehungsweise der behandelnde Arzt 
von dem Patienten ein Entgelt für die Erteilung der Aus-
kunft verlangen oder die Auskunft verweigern. 
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(4) Wird die Auskunft durch das Klinische Krebsregister 
Thüringen verweigert, ist der Antragsteller binnen eines 
Monats nach Eingang des Antrages über die Gründe der 
Weigerung und über die Möglichkeit, bei der Aufsichtsbe-
hörde nach § 2 Abs. 1 Satz 3 Beschwerde einzulegen oder 
den Rechtsweg zu beschreiten, zu informieren. 

§8 
Meldevergütung 

(1) Für jede vollständige Meldung nach § 4 Abs. 1 und 3 
zahlt das Klinische Krebsregister Thüringen an die melden-
de Person oder Einrichtung als Aufwandsentschädigung 
eine Meldevergütung, deren Höhe sich nach § 65c Abs. 6 
SGB V richtet. Dies gilt nicht für Meldungen zu nicht-mela-
notischen Hautkrebsarten und deren Frühstadien (ICD-10 
C 44 und D 04). Die Zahlung der Meldevergütung ist aus-
geschlossen, wenn die in der Meldung enthaltenen Infor-
mationen dem Klinischen Krebsregister Thüringen bereits 
durch eine andere meldepflichtige Person oder eine ande-
re meldepflichtige Einrichtung vollständig gemeldet wurde. 

(2) Bei der Durchführung von Meldungen nach § 4 Abs. 2 
steht die Meldevergütung dem Klinischen Krebsregister 
Thüringen zu. 

(3) Besteht ein Anspruch auf Meldevergütung zahlt das Kli-
nische Krebsregister Thüringen die Meldevergütung an die 
meldende Person oder Einrichtung spätestens sechs Mo-
nate nach Eingang der Meldung. 

§9 
Verarbeitung bestehender Daten 

Der' bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes rechtmäßig er-
hobene Datenbestand der bisherigen regionalen klinischen 
Krebsregister wird auf das Klinische Krebsregister Thü-
ringen übertragen. Die Gesamtheit dieser Datenbestände 
steht der klinischen Krebsregistrierung zur Aufgabenerfül-
lung nach diesem Gesetz zur Verfügung. Auf die Daten der 
Patienten ihres bisherigen Einzugsbereiches haben die re-
gionalen Registerstellen dabei weiterhin uneingeschränk-
ten Zugriff. Die übertragenen Datensätze der bisherigen 
regionalen klinischen Krebsregister sind dort zu löschen. 
Um die Auswertung der bestehenden Daten auf Landes-
ebene zu ermöglichen, dürfen die Datenbestände der bis-
herigen regionalen klinischen Krebsregister zur Erkennung 
von Doubletten einmalig durch das Klinische Krebsregis-
ter Thüringen landesweit abgeglichen werden. 

§ 10 
Technischer Datenschutz und Informationssicherheit 

(1) Das Klinische Krebsregister Thüringen hat bei der Wahr-
nehmung seiner Aufgaben den Schutz personenbezogener 
Daten durch technische und organisatorische Maßnahmen, 
die nach dem Stand der Technik und der Schutzbedürftig-
keit der Daten erforderlich und angemessen sind, sicher-
zustellen. Das Klinische Krebsregister Thüringen muss den 
Grundsatz der Datenvermeidung und der Datensparsam-
keit beachten und zudem gewährleisten, dass 
1. Verfahren und Daten zeitgerecht zur Verfügung ste-

hen und ordnungsgemäß angewendet werden können, 

2. Daten unversehrt, vollständig, zurechenbar und aktu-
ell bleiben, 

3. nur befugt auf Verfahren und Daten zugegriffen wer-
den kann, 

4. die Verarbeitung von personenbezogenen Daten mit 
zumutbarem Aufwand nachvollzogen, überprüft und 
bewertet werden kann, 

5. personenbezogene Daten nicht oder nur mit unverhält-
nismäßig hohem Aufwand für einen anderen als den 
ausgewiesenen Zweck erhoben, verarbeitet und ge-
nutzt werden können und 

6. Verfahren so gestaltet werden, dass sie den Betroffe-
nen die Ausübung der ihnen zustehenden Rechte wirk-
sam ermöglichen. 

(2) Das Klinische Krebsregister Thüringen muss Daten 
nach § 3 Abs. 2 bis 4 mit kryptographischen Verfahren 
nach dem Stand der Technik verschlüsselt speichern und 
auf elektronischem Weg nach dem Stand der Technik ver-
schlüsselt austauschen. 

(3) Werden personenbezogene Daten nicht automatisiert 
verarbeitet, sind Maßnahmen zu treffen, die den Zugriff 
Unbefugter bei der Bearbeitung, der Aufbewahrung, dem 
Transport und der Vernichtung verhindern. 

§ 11 
Datenqualität 

(1) Das Klinische Krebsregister Thüringen hat die ihm nach 
§ 4 Abs. 1 und 3 gemeldeten Daten auf Schlüssigkeit und 
Vollständigkeit zu überprüfen sowie unvollständige oder 
nicht schlüssige Meldungen abzulehnen und die melden-
de Person oder Einrichtung hierüber zu informieren. Zur 
Vervollständigung unvollständig gemeldeter Daten und zur 
Prüfung und eventuellen Korrektur nicht schlüssiger Daten 
ist das Klinische Krebsregister Thüringen berechtigt, bei 
der meldenden Stelle unter Verwendung der gemeldeten 
Daten rückzufragen. Abgelehnte Meldungen sind spätes-
tens drei Monate nach der Information an die meldende 
Person oder Einrichtung über die Ablehnung zu löschen. 

(2) Das Klinische Krebsregister Thüringen ist verpflichtet, 
Maßnahmen zur laufenden Sicherung der Qualität der 
verarbeiteten und ausgewerteten Daten durchzuführen. 

§ 12 
Verarbeitung von Klardaten 

(1) Das Klinische Krebsregi,ster Thüringen ist berechtigt, 
Identitätsdaten, die ihm nach Maßgabe dieses Gesetzes 
übermittelt wurden, personenbezogen mit Klarnamen ent-
gegenzunehmen, für die nachfolgend beschriebenen Zwe-
cke unter Beibehaltung des Personenbezugs und des 
Klarnamens zu speichern und sie in der jeweils aktuellen 
Fassung personenbezogen mit Klarnamen 
1. an klinische Krebsregister eines anderen Bundeslan-

des zu übermitteln, wenn bei Patienten Hauptwohnsitz 
und Behandlungsort in den Einzugsgebieten verschie- 

• denef klinischer Krebsregister liegen und der Haupt-
wohnsitz oder ein Behandlungsort im Einzugsgebiet 
des klinischen Krebsregisters eines anderen Bundes-
landes liegt oder lag, 
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2. an die Vertrauensstelle des Gemeinsamen Krebsregis-
ters oder des für den gewöhnlichen Aufenthalt des Pa-
tienten zuständigen epidemiologischen Krebsregisters 
nach § 17 Abs. 2 Satz 1 zu übermitteln, 

3. an Krankenkassen, private Krankenversicherungen so-
wie die zuständigen Träger der Kosten in Krankheits-, 
Pflege- und Geburtsfällen nach beamtenrechtlichen 
Vorschriften in dem Umfang zu übermitteln, wie dies 
für Zwecke der Abrechnung der fallbezogenen Krebs-
registerpauschale nach § 65c Abs. 4 oder der Melde-
vergütung nach § 65c Abs. 6 SGB V erforderlich ist. 

(2) Die privaten Krankenversicherungen dürfen die nach 
Absatz 1 Nr. 3 übermittelten Daten zum Zwecke der Ab-
rechnung verarbeiten und dem Klinischen Krebsregis-
ter Thüringen mitteilen, ob für den gemeldeten Patien-
ten Versicherungsschutz besteht. Die Träger der Kosten 
in Krankheits-, Pflege- und Geburtsfällen nach beamten-
rechtlichen Vorschriften dürfen die nach Absatz 1 Nr. 3 
übermittelten Daten zum Zwecke der Abrechnung verar-
beiten und dem Klinischen Krebsregister Thüringen mit-
teilen, ob für den gemeldeten Patienten ein Kostenerstat-
tungsanspruch besteht. 

(3) Das Klinische Krebsregister Thüringen ist berechtigt, 
Identitätsdaten, die ihm von Krebsregistern anderer Bun-
desländer übermittelt werden, personenbezogen mit Klar-
namen entgegenzunehMen und wie Daten, die ihm nach 
§ 4 Abs. 1 und 3 übermittelt wurden, zu verwenden, wenn 
der Wohnort oder ein Behandlungsort des Patienten inner-
halb Thüringens liegt oder lag. 

(4) Das Klinische Krebsregister Thüringen ist berechtigt, 
Identitätsdaten, klinische Daten und meldungsbezogene 
Daten, die ihm nach § 4 Abs. 1 und 3 gemeldet wurden, 
personenbezogen mit Klarnamen zu erheben, für die nach-
folgend beschriebenen Zwecke unter Beibehaltung des 
Personenbezugs und des Klarnamens zu speichern und 
sie personenbezogen mit Klarnamen 
I. an die an der Behandlung beteiligten Leistungserbrin-

ger weiterzugeben, wenn und soweit dies die interdis-
ziplinäre, direkt patientenbezogene Zusammenarbeit 
bei der Krebsbehandlung fördert, und 

2. an die an der Behandlung beteiligten Leistungserbrin-
ger zur Qualitätssicherung, insbesondere in Zusam-
menarbeit mit Zentren in der Onkologie, zu übermitteln. 

(5) Das Klinische Krebsregister Thüringen ist berechtigt, 
meldungsbezogene Daten, die ihm nach § 4 Abs. 1 und 3 
übermittelt wurden, personenbezogen mit Klarnamen unter 
Beibehaltung des Personenbezugs und des Klarnamens 
1. für Auswertungen zum Zwecke der Verbesserung der 

Qualität der onkologischen Versorgung einschließlich 
regionaler Qualitätskonferenzen und für die Übermitt-
lung von AuswertungSergebnissen an die Leistungser-
bringer zu verwenden, und 

2. an die in Absatz 1 Nr. 1 bis 3 genannten Stellen zu 
übermitteln. 

(6) Die im Klinischen Krebsregister Thüringen gespeicher-
ten Identitätsdaten nach § 3 Abs. 2 und die meldungsbe-
zogenen Daten nach § 3 Abs. 4 Nr. 2 und 3 sind 50 Jahre  

nach dem Tod oder spätestens 130 Jahre nach der Ge-
burt des Patienten zu löschen. 

§ 13 
Pseudonymisierte oder anonymisierte Daten 

(1) Das Klinische Krebsregister Thüringen verarbeitet und 
nutzt pseudonymisierte klinische und meldungsbezogene 
Daten zum Zwecke der Verbesserung der Qualität der on-
kologischen Versorgung. Die Daten werden spätestens ab 
dem Jahr 2019 durch die Auswertungsstelle jährlich anony-
misiert ausgewertet. Die Ergebnisse sind im Abstand von 
längstens zwei Jahren in einem Bericht, den die Auswer-
tungsstelle erstellt, zu veröffentlichen. 

(2) Das Klinische Krebsregister Thüringen übermittelt 
insbesondere regelmäßig den Gremien der Qualitätssi-
cherung der Selbstverwaltungspartner oder Leistungs-
erbringer die für die Maßnahmen der Qualitätssicherung 
erforderlichen pseudonymisierten oder anonymisierten Da-
ten mit der Maßgabe, dass diese ausschließlich in einem 
strukturierten Prozess entsprechend den Bestimmungen 
des Fünften Buches Sozialgesetzbuch und der auf die-
ser Grundlage erlassenen Richtlinien des Gemeinsamen 
Bundesausschusses genutzt werden. Ebenso stellt das 
Klinische Krebsregister Thüringen pseudonymisierte oder 
anonymisierte Daten für von ihm oder Dritten initiierte re-
gionale Qualitätskonferenzen bereit. 

(3) Im Rahmen der Wahrnehmung der Aufgaben der Aus-
wertungsstelle der klinischen Krebsregistrierung auf Lan-
desebene werden Auswertungen oder anonymisierte Da-
ten im Rahmen der Qualitätssicherung nach § 65c SGB V 
dem Gemeinsamen Bundesausschuss oder der von ihn 
bestimmten Empfänger und dem Spitzenverband Bund 
der Krankenkassen nach § 65c Abs. 7 Satz 3 und Abs. 10 
Satz 3 8GB V zur Verfügung gestellt. 

(4) Das Klinische Krebsregister Thüringen ist berechtigt, 
pseudonymisierte oder anonymisierte klinische Daten ent-
sprechend den Zwecken des § 12 Abs. 5 zu erheben, zu 
speichern und zu verwenden. 

§ 14 
Datenbereitstellung für Forschungszwecke 

Für Zwecke unabhängiger wissenschaftlicher Forschung 
kann die Auswertungsstelle mit Zustimmung des Beirates 
mach § 15 Abs. 1 Satz 1 Daten an Dritte übermitteln. So-
fern diese Zwecke auch mit pseudonymisierten oder ano-
nynnisierten Daten erfüllt werden können, sind die Daten 
in dieser Form zu übermitteln. Die Datenübermittlung er-
folgt auf schriftlichen Antrag und nur, wenn berechtigtes 
wissenschaftliches Interesse besteht und die Durchfüh-
rung des geplanten Forschungsvorhabens anerkannten 
wissenschaftlichen Standards entspricht. Die Datenbereit-
stellung ist auf den für das Forschungsvorhaben benötigten 
Umfang zu beschränken. Werden pseudonymisierte Da-
ten bereitgestellt, sind diese mit projektbezogenen Pseu-
donymen zu versehen. Ein Anspruch auf die Datenbereit-
stellung besteht nur, soweit dies bundesgesetzlich oder 
landesgesetzlich vorgesehen ist. 
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§15 
Beirat, Studien zur Qualitätssicherung 

(1) Zur fachlichen und wissenschaftlichen Begleitung der 
klinischen Krebsregistrierung in Thüringen wird beim Kli-
nischen Krebsregister Thüringen ein ehrenamtlicher Beirat 
eingerichtet. Der Beirat gibt sich eine Geschäftsordnung, 
die der Zustimmung des für das Gesundheitswesen zu-
ständigen Ministeriums bedarf. 

(2) Dem Beirat  soli  je ein Vertreter 
1. der Thüringer Tumorzentren, 
2. der Thüringischen Krebsgesellschaft  eV.,  
3. der Landesverbände der Krankenkassen, 
4. der Ersatzkassen, 
5. des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen, 
6. der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen, 
7. der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Thüringen, 
8. der Landeskrankenhausgesellschaft Thüringen e. V., 
9. der Landesärztekammer Thüringen, 
10. der Landeszahnärztekammer Thüringen, 
11. der Ostdeutschen Psychotherapeutenkammer, 
12. des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die 

Informationsfreiheit und 
13. des für das Gesundheitswesen zuständigen Ministe-

riums sowie 
je ein sachverständiger Vertreter der Fachgebiete Epide-
miologie, klinische Onkologie und Medizininformatik ange-
hören. Der Beirat kann bei Bedarf weiteren wissenschaftli-
chen Sachverstand hinzuziehen. Die in Satz 1 genannten 
Stellen schlagen jeweils einen Vertreter sowie dessen Stell-
vertreter vor, die durch das für das Gesundheitswesen zu-
ständige Ministerium berufen werden. Näheres ist in der 
die Geschäftsordnung nach Absatz 1 Satz 2 zu regeln. 

(3) Die Auswertungsstelle kann im Einvernehmen mit_dem 
Beirat mit eigenen wissenschaftlichen Studien zur Quali-
tätssicherung in der Krebsbehandlung beitragen. 

Zweiter Abschnitt 
Epidemiologische Krebsregistrierung 

§16 
Gemeinsames epidemiologisches Krebsregister 

(1) Zur Erfüllung der ihm nach dem Krebsregistergesetz 
(KRG) vom 4. November 1994 (BGBl. I S. 3351) in der bis 
zum Ablauf des 31. Dezember 1999 geltenden Fassung 
sowie dem Bundeskrebsregisterdatengesetz vom 10. Au-
gust 2009 (BGBI. I S. 2702 -2707-) in der jeweils gelten-
den Fassung obliegenden Aufgaben und in Fortführung 
der epidemiologischen Krebsregistrierung beteiligt sich das 
Land an dem Gemeinsamen Krebsregister nach Maßga-
be des Staatsvertrages über das Gemeinsame Krebsre-
gister der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vor-
pommern, Sachsen-Anhalt und der Freistaaten Sachsen 
und Thüringen vom 20./24. November 1997 in der jeweils 
geltenden Fassung. 

(2) Durch die folgenden Bestimmungen dieses Abschnitts 
werden 

1. nach § 13 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 KRG die Voraussetzun-
gen der Meldung und das Meldeverfahren abweichend 
geregelt sowie 

2. nach § 13 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 KRG die Verarbeitung 
von Daten abweichend von den §§ 4 bis 8 mit Ausnah-
me von § 5 Abs. 1 Nr. 4 KRG geregelt. 

§17 
Meldepflicht 

(1) Abweichend von § 3 Abs. 1 und 2 KRG sind die Mel-
deverpflichteten nach § 4 Abs. 1 und 3 verpflichtet, inner-
halb von vier Wochen unter Beachtung des § 5 Abs. 2 die 
in Artikel 3 Abs. 1 und 2 in Verbindung mit Artikel 13 Abs. 1 
des Staatsvertrages über das Gemeinsame Krebsregis-
ter der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vor-
pommern, Sachsen-Anhalt und der Freistaaten Sachsen 
und Thüringen und § 2 Abs. 1 und 2 KRG genannten Da-
ten von Patienten, die zum Zeitpunkt der Datenerhebung 
ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Thüringen haben oder 
in Thüringen behandelt werden, sowie von verstorbenen 
Patienten, die dort ihren letzten gewöhnlichen Aufenthalt 
hatten, regelmäßig der für sie zuständigen regionalen Re-
gisterstelle zu übermitteln. Die Meldepflicht wird durch die 
Feststellung und die Behandlung von Krebserkrankungen 
sowie durch die Feststellung von Todesfällen krebskranker 
Patienten ausgelöst. In dem zu übermittelnden Datensatz 
sind die meldungsbezogenen Daten anzugeben. 

(2) Die nach Absatz 1 gemeldeten Daten werden, mit Aus-
nahme der Daten, die an das Deutsche Kinderkrebsre-
gister zu melden sind, von dem Klinischen Krebsregister 
Thüringen einmal im Quartal an die Vertrauensstelle des 
Gemeinsamen Krebsregisters oder des für den gewöhnli-
chen Aufenthalt des Patienten zuständigen epidemiologi-
schen Krebsregisters übermittelt. Erfolgt die Meldung nach 
Satz 1, speichert die Registerstelle des Gemeinsamen 
Krebsregisters abweichend von § 6 Abs. 1 Nr. 4 KRG den 
Namen und die Anschrift des meldenden klinischen Krebs-
registers. Daten können in der nach Artikel 3 Abs. 5 des 
Staatsvertrages über das Gemeinsame Krebsregister der 
Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, 
Sachsen-Anhalt und der Freistaaten Sachsen und Thürin-
gen zugelassenen Form übermittelt werden. 

(3) Sofern der meldepflichtige Inhalt nach Absatz 1 iden-
tisch ist mit demjenigen nach § 4 Abs. 1 in Verbindung mit 
§ 5 Abs. 1, ist nur eine Meldung nach § 4 Abs. 1 erforder-
lich. Die Meldungen werden nach Maßgabe des Artikels 7 
Abs. 2 Nr. 3 und des Artikels 13 Abs. 1 des Staatsvertra-
ges über das Gemeinsame Krebsregister der Länder Berlin, 
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt 
und der Freistaaten Sachsen und Thüringen in Verbin-
dung mit § 3 Abs. 4 KRG nur für die nicht-melanotischen 
Hautkrebsarten einschließlich ihrer Frühstadien vergütet. 

§ 18 
Informationspflichten und Widerspruch 

(1) Die Meldeverpflichteten nach § 4 Abs. 1 und 3 infor-
mieren den Patienten oder seinen gesetzlichen Vertreter 
über die Meldung an das Gemeinsame Krebsregister. § 6 
Abs. 4 gilt entsprechend. 
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(2) Abweichend von § 3 Abs. 2 Satz 2 KRG besteht kein 
Recht zum Widerspruch gegen die Meldung. Auf die ge-
meldeten Daten sind § 4 Abs. 1 Nr. 8 und § 5 Abs. 1 Nr. 7 
KRG nicht anzuwenden. Durch die Sätze 1 und 2 wird das 
Widerspruchsrecht nach Artikel 21 der Verordnung (EU) 
2016/679 des Europäischen Parlamentes und des Rates 
vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei 
der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG 
(Datenschutz-Grundverordnung) (ABI. L 119 vom 4.5.2016, 
S. 1, L314 vom 22.11.2016, S. 72) beschränkt. 

§ 19 
Melderegisterabgleich und Abgleich 

der Leichenschauscheine 

(1) Das Gemeinsame Krebsregister nimmt für das Klini-
sche Krebsregister Thüringen den Melderegisterabgleich 
und den Abgleich der Angaben aus den Leichenschau-
scheinen nach Maßgabe des Staatsvertrages über das 
Gemeinsame Krebsregister der Länder Berlin, Branden-
burg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und der 
Freistaaten Sachsen und Thüringen vor. Dazu übermittelt 
das Klinische Krebsregister Thüringen der Vertrauensstel-
le des Gemeinsamen Krebsregisters mindestens halbjähr-
lich eine Liste mit den Angaben nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 
zu  alien  erfassten Patienten. Das Landesrechenzentrum 
übermittelt die für die Datenübermittlungen nach Artikel 3 
Abs. 5 und 6 des Staatsvertrages über das Gemeinsame 
Krebsregister der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklen-
burg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und der Freistaaten 
Sachsen und Thüringen in der ab dem Inkrafttreten des 
Zweiten Staatsvertrages zur Änderung des Staatsvertra-
ges über das Gemeinsame Krebsregister der Länder Ber-
lin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-An-
halt und der Freistaaten Sachsen und Thüringerr geltenden 
Fassung notwendigen Daten an die Vertrauensstelle des 
Gemeinsamen Krebsregisters. 

(2) Das Gemeinsame Krebsregister übermittelt dem Klini-
schen Krebsregister Thüringen im Rahmen des Abgleichs 
der Leichenschauscheine nach Artikel 4 des Staatsvertra-
ges die darin enthaltenen Angaben zu den ldentitätsda-
ten, dem taggenauen Sterbedatum, den Todesursachen 
sowie dem Arzt, der die verstorbene Person zuvor behan-
delt, untersucht oder die Leiche obduziert hat. Satz 1 gilt 
entsprechend für die nicht nach Absatz 1 Satz 2 nament-
lich benannten Patienten, bei denen sich aus dem Lei-
chenschauschein als Todesursache eine Krebserkran-
kung ergibt. 

(3) Das Klinische Krebsregister Thüringen ist berechtigt, die 
in Erfüllung derAufgabe nach Absatz 1 Satz 1 vom Gemein-
samen Krebsregister übermittelten Daten wie eine Meldung 
nach § 17 zu verarbeiten. Es ist auch zur Verarbeitung ei-
ner einmaligen Datenübermittlung zu zurückliegenden Ka-
lenderjahren berechtigt. Das Klinische Krebsregister Thü-
ringen nimmt, soweit erforderlich, mach Rückfrage bei dem 
Arzt, der den Leichenschauschein ausgestellt oder die ver-
storbene Person zuvor behandelt, untersucht oder die Lei-
che obduziert hat, Berichtigungen oder Ergänzungen vor. 
Das Klinische Krebsregister Thüringen ist berechtigt, die 

berichtigten oder ergänzten epidemiologischen Daten an 
das Gemeinsame Krebsregister zu übermitteln. 

(4) Das Klinische Krebsregister Thüringen ist berechtigt, 
dem Gemeinsamen Krebsregister die Daten nach § 3 
Abs. 4 zu dem letzten behandelnden Arzt zu übermitteln, 
soweit dies zur Wahrnehmung derAufgabe nach § 8 Abs. 2 
KRG erforderlich ist. 

Dritter Abschnitt 
Straf- und Bußgeldbestimmungen, 

Grundrechtseinschränkung, 
Verordnungsermächtigungen 

§ 20 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
I. entgegen § 4 Abs. 1 und 3 oder § 17 Abs. 1 Daten nicht 

meldet, nicht übermittelt oder 
2. gegen § 18 Abs. 1 verstößt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis 
zu zehntausend Euro geahndet werden. 

(3) Sachlich zuständige Verwaltungsbehörde für die Ver-
folgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten ist nach 
§ 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 
in der Fassung vom 19. Februar 1987 (BGBI. I S. 602) in 
der jeweils geltenden Fassung das für das Gesundheits-
wesen zuständige Ministerium. 

§21 
Strafbestimmungen 

(1) Wer entgegen Artikel 5 Abs. 3 Satz 3 des Staatsvertra-
ges über das Gemeinsame Krebsregister der Länder Ber-
lin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-
Anhalt und der Freistaaten Sachsen und Thüringen einen 
verfahrensspezifischen Schlüssel offenbart oder für an-
derer Zwecke nutzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem 
Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Handelt der Täter nach Absatz 1 gegen Entgelt oder in 
der Absicht, sich oder einen anderen zu bereichern oder 
einen anderen zu schädigen, wird er mit Freiheitsstrafe bis 
zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

§ 22 
Grundrechtseinschränkung 

Durch § 4 Abs. 1 und § 17 Abs. 1 werden die Rechte auf 
inforniationelle Selbstbestimmung und der Schutz der per-
sonenbezogenen Daten (Artikel 2 Abs. 1 in Verbindung 
mit Artikel 1 Abs. 1 des Grundgesetzes, Artikel 6 Abs. 2 
der Verfassung des Freistaats Thüringen) eingeschränkt. 

§ 23 
Verordnungsermächtigungen 

Das für das Gesundheitswesen zustähdige Ministerium 
wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung 
1. nach Anhörung der Landesverbände der Krankenkas-

sen und der Ersatzkassen, der Kassenärztlichen Ver- 
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einigung Thüringen, der Kassenzahnärztlichen Verei-
nigung, der Landeskrankenhausgesellschaft Thüringen 
e. V. sowie der Träger der Krankenhäuser, an deneti die 
im Thüringer Krankenhausplan ausgewiesenen Tumor-
zentren bestehen, die näheren Einzelheiten zurAufga-
benwahrnehmung des Klinischen Krebsregisters Thü-
ringen nach § 1 Abs. 2, einschließlich der regionalen 
Zuständigkeit der Registerstellen, des Verfahrens und 
Formates der Datenübermittlung und notwendiger Maß-
nahmen des Datenschutzes und zu den in struktureller 
Hinsicht zu erfüllenden Anforderungen des Klinischen 
Krebsregisters Thüringen, insbesondere an dessen Un-
abhängigkeit, zur Kostenerstattung sowie zurAufsicht, 

2. die Bestandteile der von der Meldepflicht erfassten kli-
nischen Daten nach § 3 Abs. 3, insbesondere in An-
lehnung an den bundesweit einheitlichen Datensatz 
derArbeitsgemeinschaft Deutscher Tumorzentren e. V. 
und der Gesellschaft der epidemiologischen Krebsre-
gister in Deutschland e. V. zur Basisdokumentation für 
Tumorkranke und ihn ergänzender Module sowie der 
meldungsbezogenen Daten, nähere Einzelheiten zu 
den Meldeanlässen nach § 3 Abs. 6, sowie das Ver-
fahren und Format der Datenmeldung und -übermitt-
lung nach § 5. 

3. nähere Einzelheiten zu den Voraussetzungen und Be-
dingungen, einschließlich der Erhebung von Gebühren, 
der Übermittlung von Daten an klinische Krebsregister 
anderer Länder nach § 12 Abs. 1 Nr. 1, der Bereitstel-
lung von Daten an Leistungserbringer nach § 12 Abs. 4 
und 5 sowie an die Gremien der Qualitätssicherung der 
Selbstverwaltungspartner und Leistungserbringer, regi-
onale Qualitätskonferenzen und vergleichbare Einrich-
tungen nach § 13 Abs. 2 und nähere Einzelheiten zur 
Erstellung sowie Veröffentlichung von Auswertungser-
gebnissen nach § 12 Abs. 5 und § 13 Abs. 1, 

4. die Zuständigkeit und das Verfahren zur Abrechnung 
der fallbezogenen Krebsregisterpauschalen nach § 65c 
Abs. 4 SQB V und der Meldevergütungen nach § 65c 
Abs. 6 SGB V für Versicherte der gesetzlichen Kran-
kenkassen sowie für Privatversicherte und gegebenen-
falls für beihilfeberechtigte und berücksichtigungsfähige 
Personen, einschließlich der Übermittlung und Verar-
beitung personenbezogener Daten an und durch den  

Kostenträger, sowie des Zuschusses des Landes zu 
den Betriebskosten nach § 1 Abs. 3 und 

5. die Einzelheiten zu Inhalt, Verfahren und Format des 
Datenabgleichs mit dem Gemeinsamen Krebsregister 

zu regeln. 

Vierter Abschnitt 
Übergangs- und Schlussbestimmungen 

§ 24 
Übergangsbestimmung 

Bis zum Inkrafttreten des Zweiten Staatsvertrages zur Än-
derung des Staatsvertrages über das Gemeinsame Krebs-
register der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vor-
pommern, Sachsen-Anhalt und der Freistaaten Sachsen 
und Thüringen können die Daten nach § 17 Abs. 2 Satz 3 
in der bis dahin nach dem Staatsvertrag vorgesehen Form 
übermittelt werden. 

§ 25 
Gleichstellungsbestimmung 

Status- und Funktionsbezeichnungen in diesem Gesetz 
gelten jeweils in männlicher und weiblicher Form. 

§ 26 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft. Gleichzeitig mit dem Inkrafttreten nach Satz 1 tritt das 
Thüringer Gesetz zur Einführung der Meldepflicht an das 
Gemeinsame Krebsregister vom 11. Februar 2003 (GVBI. 
S. 99 -103-), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
13. März 2007 (GVBI. S. 19), außer Kraft. 

(2) Abweichend von Satz 1 tritt § 19 an dem Tag in Kraft, 
an dem der Zweite Staatsvertrag zur Änderung des Staats-
vertrages über das Gemeinsame Krebsregister der Länder 
Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-
Anhalt und der Freistaaten Sachsen und Thüringen nach 
seinem Artikel 4 Abs. 1 in Kraft tritt. 

(3) Die §§ 7 und 18 Abs. 1 treten mit Ablauf des 24. Mai 
2018 außer Kraft. 

Erfurt, den 18. Dezember 2017 
Der Präsident des Landtags 

Carius 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11

